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Bekanntmachung der Stadt Moers 
  

  
V E R O R D N U N G 

 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 

 
vom 04.10.2021 

 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 4 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöff-
nungsgesetz - LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV NRW Seite 516, SGV NRW 7113) in der jeweils gültigen Fassung hat 
der Rat der Stadt Moers am 29.09.2021 folgende Verordnung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen dürfen in Moers-Mitte an folgenden Sonntagen jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöff-
net sein: 
 
10.10.2021. 
 
Der Bereich Moers-Mitte wird begrenzt durch die Venloer Straße / Ruhrorter Straße im Süden, die Eisenbahnlinie im 
Osten (Grenze zu Asberg und Meerbeck) sowie im Norden durch die Rheurdter Straße und schließt im Nordwesten 
den Ortsteil Hülsdonk mit ein. 
 

§ 2  
 

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort zu-
gelassenen Geschäftszeiten offen hält. 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße 
bis zu 5.000,00 EUR geahndet werden. 
 

§ 3 
 
Dieser Verordnung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Moers, den 04.10.2021 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. 
Arndt 
Beigeordneter 
 


